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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates,
vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d
Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG liegt nicht
vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich Missbrauch und
Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige und unvollständige Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin
entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachstehend aufgezeigt, handelt es sich
vorliegend um eine solche, weshalb der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu
begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG). Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde
vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet.

E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt



wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu
tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).

E. 4.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 5.1
In seiner Beschwerdeschrift macht der Beschwerdeführer im Wesentlichen geltend,
entgegen den Ausführungen in der angefochtenen Verfügung seien seine Antworten nicht
einsilbig oder ausweichend ausgefallen. Des Weiteren habe der Beschwerdeführer einen
Arztbericht sowie Röntgenbilder eingereicht, welche seine Verletzungen dokumentierten.
Dementsprechend sei die Verfolgungssituation ausgewiesen und glaubhaft. Darüber hinaus
habe es vor allem in der ersten Befragung mit einem Hindu-sprachigen Nepali-Dolmetscher
Schwierigkeiten gegeben. Die angefochtene Verfügung berufe sich diesbezüglich zu
Unrecht auf die unterschriebenen Aussagen des Beschwerdeführers. Die Stress-Situation,
welche Asylbewerber vor allem in ersten Befragungen und kurz nach der Einreise
durchlebten, sei eine gerichtsnotorische Tatsache. Wie könne man von einer Person in
dieser Lage erwarten, dass sie eine angeblich gute Verständigung nicht unterschriftlich
bestätige, zumal sie vom Dolmetscher mit dem Versprechen beschwichtigt werde, es könne
in der zweiten Befragung "alles" nochmals und dannzumal ausführlich dargelegt werden.
Denn der Dolmetscher wolle sich sein eigenes Renommee nicht verderben lassen durch
allfällige Kritik an seiner Arbeit. Ferner ändere der Hinweis in der angefochtenen
Verfügung, wonach der Justizapparat im Heimatstaat des Beschwerdeführers grundsätzlich
funktioniere, nichts daran, dass dieser nach der Freilassung seiner politischen Feinde
jederzeit damit rechnen müsse, verfolgt, misshandelt und gepeinigt zu werden. Derlei
vermöchten weder die Gerichte noch die anwaltliche Vertretung zu verhindern.
Dementsprechend erfülle der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft und das
Asylgesuch sei gutzuheissen.

E. 5.2.1
Entgegen seinen Vorbringen in der Beschwerdeschrift muss sich der Beschwerdeführer bei
seinen Erklärungen, wie sie in die Protokolle Eingang gefunden haben, behaften lassen.
Auch das Protokoll der BzP wurde ihm nämlich nach Abschluss der Befragung Wort für
Wort in seine Muttersprache (Nepali) rückübersetzt. Bei dieser Gelegenheit hätte er auf
allfällige Unstimmigkeiten aufmerksam werden müssen, sie korrigieren oder auch
Ergänzungen anbringen können. Der Umstand, dass er keinen Anlass zu irgendwelchen
Korrekturen sah, lässt den Schluss zu, dass der Protokollinhalt seinen Vorbringen
entspricht. Ausserdem hat es, wie dem Protokoll zu entnehmen ist, keinen



"Beschwichtigungsversuch" des Dolmetschers gegeben, denn auch ein solcher müsste aus
dem Protokoll hervorgehen.

E. 5.2.2
Die Vorbringen in der Beschwerdeschrift vermögen nicht zu einer veränderten
Betrachtungsweise zu führen, zumal sich der Beschwerdeführer bereits hinsichtlich des
Reisewegs wirklichkeitsfremd geäussert hat (vgl. Akten BFM A5/12 Ziff. 5.02 S. 7).
Bezeichnenderweise war er nicht in der Lage, den schweizerischen Asylbehörden den von
ihm kurz vor der Ausreise beschafften nepalesischen Reisepass (A5/12 Ziff. 4.02 S. 6), den
er für die Reise nach Europa benutzt habe, zu übergeben. Angesichts seiner Vorbringen
hätte er indessen dazu in der Lage sein müssen, zumal nicht davon auszugehen ist, jemand
benötige einen Schlepper, um einen Flug zu absolvieren und den Reisepass vom Schlepper
vorzeigen zu lassen. Dementsprechend hinterlassen seine Vorbringen zum Reiseweg einen
wirklichkeitsfremden Eindruck. Sie sind praxisgemäss nicht lediglich als isolierte,
unglaubhafte Vorbringen zu würdigen, sondern lassen darüber hinaus auch Rückschlüsse
auf die Glaubhaftigkeit einer geltend gemachten Verfolgungssituation zu (Entscheidungen
und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1998 Nr. 17 E. 4b
S. 150). Dies bestätigt sich auch im vorliegenden Fall, drängt sich doch aufgrund der Akten
keinesfalls der Schluss auf, der Beschwerdeführer habe sich lediglich bezüglich des
Reisewegs unglaubhaft geäussert.

E. 5.2.3
Nicht zuletzt die Vorbringen des Beschwerdeführers anlässlich der Direktanhörung vom 22.
Oktober 2013 können nicht geglaubt werden, hat sich dieser doch anlässlich ein- und
derselben Anhörung sowie innerhalb kurzer Zeit völlig widersprüchlich zur angeblichen
Verfolgungssituation geäussert (A19/14 F40 S. 6, F47, F49 S. 7). So machte er zunächst
geltend, die Übeltäter hätten ihn an Festen, anlässlich von persönlichen Begegnungen, mit
Drohungen und Einschüchterungen eingedeckt, und dies sei ein- bis zweimal im Monat
vorgekommen. Angesprochen auf die persönlichen Begegnungen bei Festen führte er dann
aber auch aus: "Ich dachte nur, wenn ich im nächsten Dorf ein Fest besuche, könnte ich
diesen Leuten begegnen und könnte geschlagen werden. Solche Angst hatte ich ständig."
Dementsprechend wäre es gar nicht zu persönlichen Begegnungen gekommen, was
indessen in Widerspruch zu den eingangs erwähnten Vorbringen steht und den Eindruck
aufkommen lässt, der Beschwerdeführer habe bei seinen Schilderungen nicht auf
Erinnerungen an tatsächliche Begebenheiten zurückgreifen können, sondern stattdessen
eine Verfolgungssituation lediglich erfunden. Auch das vom Beschwerdeführer
eingereichte Arztzeugnis wie auch die Röntgenaufnahmen vermögen nicht zu einer anderen
Betrachtungsweise zu führen, erbringen sie doch keinen Beweis für die geltend gemachte
Verfolgungssituation, sondern lediglich für einen medizinischen Befund, der keine
Rückschlüsse auf die Begleitumstände ermöglicht, unter denen die festgestellten
Verletzungen zustande gekommen sind. Auch das Urteil vom 22. Dezember 2009 erbringt
keinerlei Beweis für eine Verfolgung des Beschwerdeführers; vielmehr drängt sich
grundsätzlich der Eindruck auf, der Heimatstaat sei schutzwillig und schutzfähig, was sich
beispielsweise gerade darin zeigt, dass sich die Justiz von haltlosen Anschuldigen mehrerer
Personen nicht instrumentalisieren lässt. Bei dieser Sachlage erübrigt es sich, auf weitere
Vorbringen und Beweismittel einzugehen. Stattdessen kann auf die zutreffenden
Erwägungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden.



E. 5.3
Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die Asylvorbringen des Beschwerdeführers
an das Glaubhaftmachen im Sinne von Art. 7 AsylG nicht genügen. Das BFM hat das
Asylgesuch des Beschwerdeführers demnach zu Recht abgelehnt.

E. 6.1
Lehnt das Staatssekretariat das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in
der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt
dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).

E. 6.2
Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung
noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu
Recht angeordnet (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).

E. 7.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das Staatssekretariat das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen
Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AuG [SR
142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis
des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der
Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich
ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).

E. 7.2
Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer
Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen
Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AuG). So darf keine Person in irgendeiner Form
zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit
aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur
Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art.
33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK,
SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember
1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder
unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

E. 7.3
Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das
Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulements nur Personen schützt, die die
Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine
asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in
Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren
keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerde-führers in den Heimatstaat ist
demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus
den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für
den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit
einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt
wäre. Gemäss der Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR)



sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der Beschwerdeführer eine konkrete
Gefahr («real risk») nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer
Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. Urteil des
EGMR Saadi gegen Italien vom 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127
m.w.H.). Auch die allgemeine Menschenrechtssituation im Heimatstaat lässt den
Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt klarerweise nicht als unzulässig erscheinen.
Nach dem Gesagten ist der Vollzug der Wegweisung sowohl im Sinne der asyl- als auch der
völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig.

E. 7.4
Gemäss Art. 83 Abs. 4 AuG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer
unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie
Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.
Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AuG -
die vorläufige Aufnahme zu gewähren.

E. 7.5
Weder herrscht in Nepal eine Situation allgemeiner Gewalt noch besteht aufgrund der
Akten Grund zur Annahme, der Beschwerdeführer gerate im Falle einer Rückkehr nach
Nepal aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur in
eine existenzbedrohende Situation, die den Vollzug der Wegweisung unzumutbar
erscheinen liesse. Vielmehr ist aus den Akten ersichtlich, dass der Beschwerdeführer in
Nepal zehn Jahre lang die Schule besucht und für seine dreiköpfige Familie ein
Auskommen als (...) gefunden hat (vgl. A5/12 Ziff. 1.17.04 S. 4). Im Übrigen ist davon
auszugehen, der Beschwerdeführer verfüge in Nepal nicht nur mit seiner Familie über ein
soziales Netz (A5/12 Ziff. 3 S. 5/6), sondern auch mit den Verwandten seiner Ehefrau.
Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar.

E. 7.6
Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des
Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art.
8 Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der
Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AuG).

E. 7.7
Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig,
zumutbar und möglich bezeichnet. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt somit
ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1-4 AuG).

E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt und den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist abzuweisen.

E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 600.- festzusetzen (Art. 1-3 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der einbezahlte Kostenvorschuss ist



zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden. (Dispositiv nächste Seite)
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